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ATLAS Ausfuhr (AES)  

Wegfall der Unterlagencodierungen „N954“, „U090“ und „U091“   
 
Im Bereich Warenursprung und Präferenzen besteht bei einer Ausfuhr von Waren keine 
Pflicht zur Angabe von Präferenznachweisen. 
 
Die Vorschriften zum zollrechtlichen Ausfuhrverfahren sehen ebenfalls keine Vorlage präfe-
renzrechtlicher Unterlagen vor. Präferenznachweise werden mit der Zollanmeldung vorge-
legt, damit ein vergünstigter Präferenzzollsatz gewährt werden kann. Bei der Ausfuhr aus 
dem Zollgebiet der Union werden im Gegensatz zur Einfuhr (Überführung in den zollrechtlich 
freien Verkehr) keine Abgaben erhoben, so dass die Vorlage eines Präferenznachweises 
nicht erforderlich ist. 
 
Die Unterlagencodierungen „N954“, „U090“ und „U091“ sind nur im Verfahrensbereich Ein-
fuhr zu verwenden und wurden aus der Codeliste I0136 entfernt.  
 
Somit sind diese ab dem 03.06.2014 nicht mehr in Ausfuhranmeldungen anzugeben. 
 

    

Im Auftrag 

 

Schmitt 

Dieses Schriftstück ist ohne Unterschrift gültig. 
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